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Ein gleiches Ansuchen an das Schweizerconsulat in Buenos-Ayres blieb, auch auf eine M ah
nung hin, unbeantwortet. Es sind dies sicherlich keine müssigen Plagereien der Behörden, sondern 
ein Akt der Notwehr.

In der Ansicht & dem Bewusstsein, dass der Hohe Schweizerische Bundesrath sich meiner 
bemühte, & keine Arbeit scheute, seine Angehörigen in fremden Landen, wenn immer möglich, in 
ihren erworbenen Rechten zu schützen, unterzeichnen mit der Versicherung vollkommenster 
Hochachtung und Ergebenheit.5

5. Es folgen die Unterschriften von 28 Schweizern, 9 Deutschen, 7 Franzosen und 7 Italienern. — 
Der Erstunterzeichner, BHehler, führte in einem Begleitschreiben vom 31. 3 .1880 aus: In beilie
gendem Schreiben an den hohen Bundesrath haben unterzeichnet, wer 20 Jahre & darüber alt ist 
& wer in hier Eigenthum besitzt an Vieh od. Land. Viel Schuld an diesen traurigen Zuständen 
betreffs des Eigenthumsbegriffs & anderer Unannehmlichkeiten trägt der G ründer Dr. Ro- 
mang, indem er die Colonisten in jeder Weise betrog, es mit der Regierung hielt, hier es errei
chen konnte; dass die Behörde abgesetzt wurde & dann gegen den Colonievertrag noch Stadt
plätze zu seinem Nutzen verkaufte, sich noch mit fcs: 1200 bezahlen liess, dass die Colonisten 
neue Titel erhielten, welche nun wieder nicht gehalten werden. / . . . / ( E 7175 (A) 1 /44). — 
Vgl. auch die gleichlautenden Klagen der Siedler aus Parana vom 6 .11 .1880  (E 2200 Buenos 
Aires 1 /85 und  86).
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Antrag des Vorstehers des Departements des Innern, K. Schenk,
an den Bundesrat

Rheindurchstich-Angelegenheit Bern, 6. September 1880

Die einverständlich mit der Regierung von St. Gallen von Ihnen angeordnete 
Conferenz in der Rheindurchstichangelegenheit1 haben wir am 28. vorigen 
Monats zu St. Gallen abgehalten. Verhandlungsgegenstände waren gemäss dem 
Schreiben von St. Gallen vom 5. Mai2 abhin die Veranlassung einer Äusserung 
der östr. Regierung über das Schlussprotokoll der internationalen Commission 
und die eventuellen Maassnahmen auf der Flusstrecke unterhalb Monstein, dem 
gegenwärtigen Endpunkte der Rheinkorrektion; woneben noch besprochen 
wurde, wie dem üblen Eindrücke entgegen zu wirken sein möchte, welchen die 
Dünkelberg’sche Schrift3 bezüglich der Durchstichfrage auf die Bevölkerung des 
Vorarlbergs hervorgebracht hat.

Ein Protokoll ist über diese Conferenzverhandlung nicht aufgestellt worden. 
Gemäss bei derselben getroffener Abrede

beantragen wir

Erlassung eines Schreibens an unsern Herrn Gesandten in Wien folgenden 
Inhaltes:

1. Vgl. die BR-Prot. vom 14. und 26. 5 .1880 {E 1004 1/121, Nrn. 2587 und  2833).
2. Nicht abgedruckt.
3. E 20/112.
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Wir haben Ihnen seiner Zeit — l.M ärz 18784 — das Protokoll d .d .C hur 
20. Januar 18785 zur Kenntnis gebracht, mit welchem die Arbeiten der gemäss 
Präliminarübereinkommen6 zwischen der Schweiz und Österreich betreffend die 
Rheinkorrektion von Krissern bis zum Bodensee vom 19. September 1871 auf
gestellten internationalen Expertenkommission ihren definitiven Abschluss 
fanden. Seither gab nur noch die Publikation der Dünkelberg’schen Schrift von 
Seiten des Vorarlberg’schen Landesausschusses zu Äusserungen Veranlassung, 
welche mit Ihrem Schreiben vom 2. April 18787 und der dadurch abschriftlich 
mitgeteilten Note des k. k. Ministeriums des Äussern vom 30. gleichen Monats8 
ihren Abschluss fanden, indem sich daraus ergab, dass die k. u. k Regierung dieser 
Publikation ferne gestanden und auch in technischer Beziehung der genannten 
Schrift keinen Werth beigelegt habe.

Die Angelegenheit der Rheinkorrektion selbst, deren einverständliche Reg
lung das Präliminarübereinkommen von 1871 anbahnen wollte, hat also seit der 
Schlussversammlung der Expertenkommission im Jahre 1878 gänzlich geruht. 
Da bis dahin alle diesbezüglichen Veranlassungen von der k. k. Regierung ausge
gangen waren, glaubte der Bundesrath deren Initiative auch abwarten zu sollen 
bezüglich des weitern Vorgehens nach Abschluss der internationalen Expertise.

Wenn er nun sich erlaubt, aus dieser zuwartenden Stellung herauszutreten, so 
geschieht dies aus dringender äusserer Veranlassung. Dieselbe könnte schon her
genommen werden von Ereignissen, welche in den lezten Jahren an ändern 
Gewässern unter Verhältnissen von gewisser Ähnlichkeit mit den am Rhein 
bestehenden vorgekommen sind und als dringende Mahnung anzusehen sein 
möchten, solche Verhältnisse hier nicht länger fortbestehen zu lassen. In Wirk
lichkeit genügen dazu aber die Erscheinungen, welche am Rheine selbst in sehr 
Bedenken erregender Weise zu Tage traten. Es handelt sich dabei um diejenigen 
Verhältnisse und ihre Folgen, welche schon in der Erwiderung des eidgen. Ober- 
Bauinspektors von Salis9 auf die Schrift des Professors Dünkelberg, von der dem 
k. k. Ministerium des Äussern Kenntnis zu geben wir die Ehre hatten, sich hervor
gehoben finden und welche auf dem zwischen dem obern korrigirten Flusslaufe 
und der fraglichen untern Flussstrecke bestehenden Gegensätze beruhen. Indem 
leztere nicht die entsprechenden Abflussbedingungen bietet, ist die Folge davon 
eines Theils eine durch Profilmessungen nachgewiesene fortschreitende A uf
schotterung des Flussbettes und anderseits die Gefahr des Austretens der ausser- 
gewöhnlichen Hochwasser, wie dieselbe nach den Wahrnehmungen angenom
men werden muss, welche neuerdings bei geringem auf den obern Strecken 
keinerlei Bedenken veranlassenden Anschwellungen hier gemacht wurden.

Da hienach nicht bezweifelt werden kann, dass in Folge der veränderten Ver
hältnisse des obern Flusslaufes auf dem untern durch ausserordentliche Hoch
wasser solche Wasserstände erzeugt werden müssen, wie sie bisher hier nicht vor-

4. E 1001 (E) q 1/118, Nr. 1122b.
5. Nicht abgedruckt.
6. AS 1869-1872, X, S. 548-554 .
7. E 20/112.
8. Ibid.
9. Ibid.
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gekommen sind und welche das jetzige Rheinbett nicht zu fassen vermag, so ist es 
wohl begreiflich, dass die Regierung des Kantons St. Gallen sich dabei nicht län
ger glaubt zuwartend verhalten zu dürfen, sondern sich verpflichtet erachtet, in 
eint oder anderer Weise der daherigen Gefahr auf ihrem Gebiete zu begegnen.

Der Bundesrath kann diese Anschauungsweise nur theilen und er nimmt daher 
davon Veranlassung Sie zu ersuchen, auch die Aufmerksamkeit der k. u. k. Regie
rung auf eine Sachlage zu lenken, deren Gefährlichkeit kaum weniger für das dor
tige Gebiet besteht.

Überhaupt aber wollen Sie der k. k. Regierung unter Bezugnahme auf die 
Sachlage wie sie in der Angelegenheit der Rheinkorrektion von Krissern bis zum 
Bodensee laut Vorstehendem nach Abschluss der internationalen Expertise 
besteht, den Wunsch des Bundesrathes ausdrücken, dass es derselben gefällig sein 
möchte, sich über ihre Anschauungsweise über das weitere Vorgehen in der 
Sache auszusprechen.10

10. Der Antrag wurde vom Bundesrat anlässlich seiner Sitzung vom 10. 9 .1 8 8 0  unverändert 
genehm igt (E 1004 1 /112 , N r.4767) und das entsprechende Schreiben durch Tschudi der öster
reichischen Regierung am 15. 9 .1 8 8 0  übergeben ( vgl. das Schreiben des österreichisch-ungari
schen M inisterialinspektors K allay an Tschudi vom 2 4 .1 .1 8 8 2  (E 2 0 /8 7 ) .
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Der Bundesrat an die italienische Gesandtschaft in Bern

K opie
N  Berne, 5 novembre 1880

En réponse à la note de S. E. M. le Sénateur Melegari, du 1er de ce mois1, le 
C. féd. a l’honneur de Lui renouveler l’assurance qu’il a fait les démarches néces
saires2 pour que les faits qui, d’après les communications de M. le Ministre, se sont 
passés sur la frontière suisse, dans les environs de Chiasso, ne se répètent pas, pour 
autant du moins qu’il est possible de l’empêcher. Dans cette occurrence, les 
mesures propres à arriver au but ont été prises de concert avec le gouvernement du 
canton du Tessin. De plus, le C. féd. a donné des ordres pour que les personnes qui 
se rendraient coupables, sur le territoire suisse, d’une attaque ou de toute action 
contraire aux lois envers des employés des douanes italiennes soient poursuivies 
judiciairement et punies comme il convient.3

1. Nicht ermittelt.
2. Vgl. die Schreiben des Bundesrates an den Tessiner Staatsrat vom 29 .10 . (E 1001 (E) q 
1 /1 2 9 ,  Nr. 5575 a) und 5 .1 1 .1 8 8 0  (E  2 /1 9 1 0 ) .
3. Vgl. den Annex.
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